
Grundrecktsfunktionen 

stungsrechte im engeren Sinne, Teilhaberechte oder soziale Grund
rechte78 bezeichnen.79 

Notwendige Voraussetzung leistungsrechtlicher Grundrechtsgehalte 
ist die Existenz objektiver Grundrechtsbestimmungen, welche dem 
Grundrechtsadressaten, d.h. dem Staat eine positive Handlungspflicht 
auferlegen.80 Betrachtet man unter diesem Gesichtspunkt den Grund
rechtskatalog der FL-Verfassung, so ist der Textbefund keineswegs uner
giebig. 

- Mehr oder weniger deutlich statuieren folgende Vorschriften einen 
Leistungsanspruch des einzelnen: Art. 32 III 1 LV (Anspruch auf Ent
schädigung wegen erlittener Strafhaft); Art. 35 I LV (Anspruch auf 
Schadloshaltung bei Enteignung); Art. 37 II 1. Halbs. LV (Anspruch 
der römisch-katholischen Kirche auf vollen Schutz des Staates); Art. 43 
II LV (Anspruch auf Begründung einer Entscheidung); 

- Ausserhalb des IV. Hauptstücks der Verfassung gehören zum einen 
An. 109bis I LV (Amtshaftung), zum anderen grundrechtliche Gewähr
leistungen aus dem Bildungsbereich,81 nämlich das Recht auf unent
geltlichen Elementarunterricht (Art.16 III LV) und das Recht auf 
Stipendien zum Besuch höherer Schulen (Art. 17 II LV) hierhin. 

- Der Anspruch auf rechtliches Gehör und allgemein auf ein rechtsstaat
liches Verfahren ist ebenfalls in die Kategorie der Leistungsrechte ein
zuordnen. 

- Bei einigen weiteren Grundrechtsbestimmungen lässt der Wortlaut -
dass nämlich bestimmte Schutzgegenstände "gewährleistet" werden (so 
insbesondere Art. 32 I, 34 I, 37 I LV) - die Möglichkeit offen, insoweit 
staatliche Schutzverpflichtungen anzunehmen.82 
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